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Betreff: Bremsverhalten von Güterzügen, Güterwagen mit zwei Steuerventilen 

Bezug: Mein Bescheid vom 16.09.2010 - 3412-34aüU011-3418#008- und darauf beruhende 
Abhilfe- und Teilabhilfebescheide 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich erlasse folgenden 

·Bescheid: 

Ich widerrufe meinen Bescheid vom 16.09.2010 - 3412-34aüU011-3418#008 - und darauf 

beruhende Abhilfe- und Teilabhilfebescheide. 

Begründung: 

1. Mit der Änderung der VDV- Schrift 757, Teil B (Bremsen im Betrieb bedienen und prü

fen - Bremsvorschrift- BreVo), des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, gül

tig ab 15.12.2013, wortgleich mit der Richtlinie 915.01 "Bremsen im Betrieb bedienen 

und prüfen" der OB AG in der jeweils gültigen Fassung, ist der Bescheid des Eisen

bahn-Bundesamtes vom 16.09.2010 nicht mehr erforderlich, um Gefahren, die beim 

Betrieb der Eisenbahn entstehen, abzuwehren, da in der gennannten \(DV-Schrift im 

Modul ~15.01 01 Z01, Abschnitt 3, Absatz 13, das Verfahren zur Ermittlung des Brems

gewichtes nach dem Ausschalten einer gestörten von zwei Bremsausrüstungen eines 

Güterwagens beschrieben wird. Diese Vorschrift ist als anerkannte Regel der Technik 

zu betrachten. 
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2. Ich habe gemäß § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz von einer Anhörung der 

Beteiligten abgesehen, da dieser Bescheid nicht in deren die Rechte eingreift. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen beim 

Eisenbahn-Bundesamt, 

Heinemannstraße 6, 

53175 Bann. 

Mit freundlichen Grüßen 
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